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Hanstedt, Lk. Harburg (nds). Am Dienstagabend 
wurden die Freiwillige Feuerwehr Hanstedt und 
die Polizei mit dem stichwort „Krokodil im Garten“ 
in die straße „Am Fischerbeek“ in Hanstedt alar-
miert. Die Bewohner eines Hauses in dieser ruhi-
gen Wohnsiedlung entdeckten gegen 21:00 h ein 
ca. 25 cm langes Reptil im Vorgarten ihres Hauses.

nachdem eine telefonische rücksprache mit einem 
tierarzt keinen erfolg brachte, wählten die Bewohner 
den notruf. 

die einsatzkräfte von feuerwehr und polizei konnten 
jedoch schnell entwarnung geben: Bei dem tier han-
delte es sich zwar um ein täuschend lebendig ausse-
hendes und vermutlich echtes krokodil, aber eben um 
ein verstorbenes und präpariertes exemplar. 

eine gefahr ging von diesem tier jedenfalls nicht mehr 
aus. ein angeforderter tierexperte des tierheims sü-
derstraße konnte seine anfahrt abbrechen. 

ob ein Verstoß gegen das artenschutzgesetz vorliegt, 
muss nun die polizei klären. wer das tier im Vorgar-
ten platzierte, ist nicht bekannt.
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Immer mehr Tier- und Pflanzenarten sterben aus oder sind 
vom aussterben bedroht. Bis 2020 soll dieser schwund 
der artenvielfalt gestoppt werden. darauf hat sich die eu-
ropäische union verständigt. außerdem sollen 15 prozent 
der zerstörten lebensräume wiederhergestellt werden. 
dazu muss auch deutschland seinen Beitrag leisten. 
Schließlich sind auch hier etliche Tier- und Pflanzenar-
ten betroffen: die Brockenanemone, der Fischotter, das 
Moorveilchen, die Mopsfledermaus und die Europäische 
sumpfschildkröte.

es scheint dringlich, zumal die weltgemeinschaft ihr ziel, 
den artenrückgang bis 2010 aufzuhalten, nicht erreicht 
hat. ursprünglich hatten die eu-staatschefs nämlich be-
reits bei dem Gipfeltreffen 2001 in Göteborg beschlossen, 
auf regionaler, nationaler und globaler ebene den Verlust 
der Biodiversität zu reduzieren.
Biodiversität schützen: das meint, die Vielfalt innerhalb 
von arten, die Vielfalt zwischen den arten, aber auch die 
Vielfalt der Ökosysteme zu erhalten. das soll zum wohl 
allen lebens auf der erde geschehen

text: umweltbundesamt (uBa)

§ 44
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere tier- 
und Pflanzenarten
(1) es ist verboten,

1. wild lebenden tieren der besonders geschützten arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre entwick-
lungsformen aus der natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören,
2. wild lebende tiere der streng geschützten arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche störung liegt vor, wenn sich durch die störung der erhal-
tungszustand der lokalen population einer art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten arten aus der natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
entwicklungsformen aus der natur zu entnehmen, sie oder ihre stand-
orte zu beschädigen oder zu zerstören
(Zugriffsverbote).
(2) es ist ferner verboten,
1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder 
gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder gewahrsam zu haben oder zu 
be- oder verarbeiten (Besitzverbote),
2. 
Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 
absatz 2 nummer 13 Buchstabe b und c
a) 
zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder kauf anzubieten, zum Ver-
kauf vorrätig zu halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich 
zum gebrauch oder zur nutzung zu überlassen,
b) 
zu kommerziellen zwecken zu erwerben, zur schau zu stellen oder 
auf andere weise zu verwenden

Bundesnaturschutzgesetz -Auszug-
   
Kapitel 5 - Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer 
Lebensstätten und Biotope (§§ 37 - 55) Abschnitt 3 - Besonderer 
Artenschutz (§§ 44 - 47)


